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A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Organisation

1.1

Für die Ausgabe und Durchführung der
 Lotterien mit virtuellen Losen gelten das
Bundesgesetz betreffend die Lotterien und
die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni
1923, die Vollziehungsverordnung zu die-
sem Gesetz vom 27. Mai 1924 und die ent-
sprechenden interkantonalen und kanto -
nalen Lotterievorschriften.

1.2

Die Swisslos, eine Genossenschaft mit Sitz
in Basel, führt die Lotterien mit virtuellen
Losen im Gebiet der Deutschschweiz 1,
dem Tessin und dem Fürstentum Liechten-
stein (insgesamt das «Swisslos-Vertrags -
gebiet») nach Massgabe dieser Teilnahme-
bedingungen durch.

1.3

Die Ziehungen werden von Swisslos unter
Aufsicht der Lotterie- und Wettkommission
(Comlot) oder einer von der Comlot beauf-
tragten Aufsichtsinstanz durchgeführt.

1.4

Die Swisslos erlässt die auf die einzelnen
Los-Produkte anwendbaren Spielregle-
mente samt Trefferplan. Reglement, Teil-
nahmebedingungen sowie die Spielre gle -
mente der einzelnen Los-Produkte kön-
nen bei der Swisslos bezogen werden.
Sie sind auch auf deren Home page
(www.swisslos.ch) hinterlegt. Im  Falle von
Widersprüchen zwischen Reglement (inkl.
Teilnahmebedingungen) einerseits und

Spielreglementen andererseits gehen
letztgenannte vor. 

1.5

Der Vertrieb der virtuellen Lose erfolgt
ausschliesslich über die Website
www.swisslos.ch. Der Handel mit vir -
tuellen Losen ist der Swisslos vorbe -
halten; er ist Dritten untersagt.

1.6

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen
ergänzen die für die Teilnahme an den
 Produkten von Swisslos via Internet/Mobile
geltenden Bedingungen.

B. Wesen der Lose

Art. 2 Wesen der Lose

2.1

Alle Lotterien mit virtuellen Losen bzw.
Los-Serien sind mit Buchstaben und/oder
Ziffern so bezeichnet, dass sie eindeutig
und unzweifelhaft bestimmt werden kön-
nen.

2.2

Die virtuellen Lose werden verschlossen
verkauft.

2.3

Eine Lotterie mit virtuellen Losen wird
grundsätzlich innerhalb von 2 Jahren voll-
ständig durchgeführt. Nach dem letzten
Verkaufstag ist die Teilnahme an der ent-
sprechenden Lotterie mit virtuellen Losen
nicht mehr möglich.
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C. Teilnahme

Art. 3 Teilnahme

Für den Kauf von virtuellen Losen via Inter-
net wird eine Registrierung auf der von der
Swisslos auf www.swisslos.ch zur Ver -
fügung gestellten Internet-Spiele-Plattform
(«ISP») gemäss den Teilnahmebedingungen
(Art. 5) vorausgesetzt. Dieses Reglement
und die Teilnahmebedingungen müssen 
bei der Registrierung bzw. vor dem ersten
Kauf von virtuellen Losen via Internet vom
Teilnehmer akzeptiert werden. Mit dem Ab-
schluss des Spielvertrages mit Swisslos
bezüglich des Kaufs eines virtuellen Loses
wird automatisch und vorbehaltlos auch
das auf das gekaufte Los anwendbare
Spiel reglement samt Trefferplan (Art. 6) an-
erkannt. 

D. Gewinne

Art. 4 Einlösung der virtuellen Lose
bzw. Losgewinne

Virtuelle Lose, welche die Möglichkeit zur
Teilnahme an einem Zusatzspiel gewähren,
sind vom registrierten Teilnehmer zur ent-
sprechenden Zusatzverlosung gemäss den
jeweiligen Spielregeln anzumelden. Mit der
Anmeldung anerkennt der anmeldende Teil-
nehmer das entsprechende Spielreglement
für das Zusatzspiel. 

E. Schlussbestimmungen

Art. 5 Durchführungsbewilligungen

Die gemäss der einschlägigen Lotterie -
gesetzgebung erteilten Bewilligungen für
die Ausgabe bzw. Durchführung von virtu -
ellen Losen gemäss diesen Teilnahme -
be dingungen und der damit verbundenen
Handlungen gelten nur für die Swisslos
selbst (Art. 1.2).

Art. 6 Geltung

6.1

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen
und die für die einzelnen virtuellen Lose
 geltenden Spielreglemente regeln aus -
schliesslich die im Swisslos-Vertragsge-
biet erfolgende Teilnahme an den verschie-
denen virtuellen Losen und ihren allfälligen
Zusatzspielen. Sie gelten ab dem 26. No-
vember 2010. Die Swisslos behält sich
 Änderungen der vorliegenden Teilnahme-
bedingungen und den Spielreglementen vor.

6.2

Weichen die französische oder die italie -
nische Fassung der vorliegenden Teil -
nahmebedingungen von der deutschen
Fassung ab, ist allein die deutsche Aus -
gabe massgebend.

6.3

Diese Teilnahmebedingungen (samt allfälli-
gen Nachträgen) können auf der offiziellen
Internet-Seite www.swisslos.ch eingesehen
und ausgedruckt werden.






